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Amt „Am Stettiner Haff” 
Gemeinde Mönkebude        2019-05-21 
 
 
 
P r o t o k o l l 
über die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Mönkebude am 25.04.2019 
 
Tagungsort:             Gemeindehaus Mönkebude 
 
Beginn:  19:00 Uhr 
Ende:   20:50 Uhr 
 
anwesend:  Herr Winter, Herr Horn, Frau Pätrow, Herr Helmstedt, Herr Schmidt, 

Frau Reinke, Herr Schultz 
 
Gast:   Herr Schubert 
 
Amt:   Frau Becker 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 
öffentlicher Teil 
 
TOP  0: Eröffnung der Sitzung  
TOP  1: Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung 
TOP  2: Genehmigung der Tagesordnung 
TOP  3: Anfragen der Ausschussmitglieder zum Protokoll über die Finanzausschusssit-

zung am 05.12.2017 und Protokollbestätigung 
TOP  4: Einwohnerfragestunde 
TOP  5: Diskussion über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für 

das Haushaltsjahr 2019 
 DS-Nr. 038/024/2019 
TOP  6: Diskussion über die Satzung der Gemeinde Mönkebude über die Erhebung von 

Gebühren zur Deckung des Wasser- und Bodenverbandes „Uecker-Haffküste“ 
 DS-Nr. 038/025/2019 
TOP  7: Sonstiges 
TOP  8:  Informationen 

 
 

nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 9: Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 
öffentlicher Teil 
 
TOP  0:  
Eröffnung der Sitzung 
Herr Winter eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
TOP  1:      
Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung 
Die Ladung ist ordnungs- und fristgemäß erfolgt. 
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TOP  2:  
Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt. 
 
TOP  3:  
Anfragen der Ausschussmitglieder zum Protokoll über die Finanzausschusssitzung 
am 05.12.2017 und Protokollbestätigung 
Das Protokoll der Finanzausschusssitzung am 05.12.2017 wird mit 4 Ja- Stimmen und 2 Ent-
haltungen genehmigt. 
 
TOP  4:  
Einwohnerfragestunde 
Entfällt, da keine Einwohner anwesend sind.  
 
TOP  5:  
Diskussion über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkebude für das  
Haushaltsjahr 2019 
DS-Nr. 038/024/2019 
 
Sachverhalt: 
Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wird gemäß § 48 (2) Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern erforderlich, da sich Änderungen bei der Finanzierung 
von Investitionen ergeben haben. 
 
Herr Winter erläutert die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung. Die Aufstellung wurde er-
forderlich, da Investitionen geleistet werden sollen, die nicht geplant waren und einen Betrag 
von 10.000 € übersteigen.  
 
Die Gemeinde Mönkebude beabsichtigt im Jahr 2019 den Ausbau des Weges „Zum Fried-
hof“. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 206.000 €. Die Gemeinde erhält 
eine Zuwendung in Höhe von 154.100 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 51.900 €. Ein 
vorzeitiger Baubeginn wurde beantragt, da die Abrechnung der Maßnahme bereits im No-
vember erfolgen soll. 
 
Die im Jahr 2018 nicht verfügten Mittel für Grundstückskäufe in Höhe von 8.200 € wurden im 
Rahmen der Nachtragsplanung 2018 neu berücksichtigt. 
 
Im Bereich der Straßenbeleuchtung und des Hafens ist ein deutlicher Anstieg zu verzeich-
nen. Hier soll die Ursache geprüft werden. Herr Schubert erläutert, dass die Einrichtung ei-
nes zentralen Gebäudemanagement im Amt dringend erforderlich ist. 
 
Die Kindertagesstätte wird nun durch das Trägerwerk Soziale Dienste betrieben.  
 
Der Lohnkostenzuschuss für den Tourismusverein wurde um 31.500 € erhöht. Frau Pätrow 
erläutert die Ursachen.  
 
Die Gemeinde beabsichtigt die Aufstellung des B-Plans „Alter Sportplatz“. Die Einnahmen 
aus dem Verkauf von Grundstücken könnten für den Erwerb von Kommunaltechnik verwen-
det werden. 
 
Weiterhin ergeben sich folgende Änderungen: 
 

- Die Versicherungen der kommunalen Gebäude wurden angepasst. Die erhöhten Auf-
wendungen sind in den Nachtragshaushalt zusätzlich aufzunehmen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Mönkebude empfiehlt einstimmig der Gemeindevertre-
tung die Nachtragshaushaltssatzung mit den Änderungen laut Protokoll zu beschließen. 
 
 
 
TOP  6:  
Diskussion über die Satzung der Gemeinde Mönkebude über die Erhebung von Ge-
bühren- zur Deckung des Wasser- und Bodenverbandes „Uecker-Haffküste“ 
DS-Nr. 038/025/2019 
 
Sachverhalt: 
Unter Berücksichtigung der Beitragsforderung des Wasser- und Bodenverbandes „Uecker-
Haffküste“ für das Jahr 2019 und der daraus resultierenden Unterdeckung, ergeben sich neue 
Kalkulationsgrundlagen. 
 
Die zugrunde liegende Gebührenkalkulation wird verteilt. Herr Winter erläutert die Satzungs-
änderung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Mönkebude empfiehlt einstimmig die Satzung der Ge-
meinde Mönkebude über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge 
des Wasser- und Bodenverbandes „Uecker-Haffküste“ in der vorliegenden Fassung zu be-
schließen. 
 
TOP  7:  
Sonstiges 
Entfällt. 
 
TOP  8:   
Informationen 
Frau Becker gibt einen kurzen Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 hinsichtlich der  
Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Becker 
Protokollantin 
 


